
Die Vollmacht mit den Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft und ihr Nachweis gegenüber der Gesellschaft sollen 
spätestens bis zum Ablauf des 17. Juni 2018 bei der vorstehenden 
Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingegangen sein.

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und 
in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären, Aktionärsver-
tretern bzw. deren Bevollmächtigten an, die Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft auch während der Hauptversammlung mit der 
weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmäch-
tigen.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne von 
§§ 126, 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse zu rich-
ten: 

GIEAG Immobilien AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 666
E-Mail: antraege@better-orange.de

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge wer-
den nicht zugänglich gemacht.

Vorbehaltlich den in § 126 Abs. 2 und 3 AktG sowie in § 127 AktG 
genannten Gründen werden wir zugänglich zu machende Gegen- 
anträge und Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich des 
Namens des Aktionärs und der Begründung sowie etwaige Stel-
lungnahmen der Verwaltung hierzu im Internet unter www.gieag.de/
deutsch/investoren/publikationen/ veröffentlichen, wenn diese bis 
spätestens zum Ablauf des 3. Juni 2018 (24.00 Uhr) bei der vor- 
stehenden Anschrift eingehen.

Europaweit gelten ab dem 25. Mai 2018 neue Regelungen zum 
Datenschutz. Der Schutz Ihrer Daten und deren rechtskonforme 
Verarbeitung haben für uns einen hohen Stellenwert. In unseren 
Datenschutzhinweisen haben wir alle Informationen zur Verarbei-
tung personenbezogener Daten unserer Aktionäre übersichtlich 
an einer Stelle zusammengefasst. Die neuen Datenschutzhinwei-
se finden Sie ab dem 25. Mai 2018 unter www.gieag.de/deutsch/ 
investoren/publikationen/

München, im Mai 2018

GIEAG Immobilien AG
Der Vorstand

GIEAG 
Immobilien Aktiengesellschaft

München
ISIN DE0005492276

Einladung zur Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am

18. Juni 2018, um 11:00 Uhr

im Haus der Bayerischen Wirtschaft, 
Max-Joseph-Straße 5, 80333 München,

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. 
 

Anfahrt

Nürnberg (A9) 
bis Autobahnende (München-Schwabing), Schenkendorfstraße, Leopoldstraße bis 
zum Odeonsplatz. Rechts in die Briennerstraße, links die Ottostraße, an der nächsten 
Kreuzung rechts in die Max-Joseph-Straße.

Salzburg (A8) 
bis Autobahnende (München-Ramersdorf), Rosenheimerstraße, Zweibrückenstraße, 
Isartorplatz rechts in den Thomas-Wimmer-Ring, Karl-Scharnagl-Ring, Franz-Joseph-
Strauß-Ring, in der Von-der-Tannstraße links in den Tunnel einfahren.
Beim Tunnelausgang links in den Oskar-von-Miller-Ring bis zur Briennerstraße, 
rechts in die Ottostraße, an der nächsten Kreuzung rechts in die Max-Joseph-Straße.

Augsburg (A8) 
bis Autobahnende (München-West). Vom Kreisverkehr in die Verdistraße, 
Amalienburgstraße, Menzingerstraße, Notburgastraße, Romanstraße, links in die 
Arnulfstraße. Von der Arnulfstraße links in die Seidlstraße bis zum Stiglmaierplatz, 
rechts in die Briennerstraße und geradeaus bis zum Karolinenplatz, vom 
Kreisverkehr in die Max-Joseph-Straße.

Lindau (A96) 
bis Autobahnende, dann links halten. Garmischerstraße – Tunnel, nach dem Tunnel 
rechts über die Donnersberger Brücke in die Arnulfstraße. Von der Arnulfstraße links 
in die Seidlstraße bis zum Stiglmaierplatz, rechts in die Briennerstraße und gerade-
aus bis zum Karolinenplatz, vom Kreisverkehr in die Max-Joseph-Straße.

Starnberg (A95) 
bis Autobahnende, Luise-Kiesselbach-Platz, links halten. Garmischerstraße – Tunnel, 
nach dem Tunnel rechts über die Donnersberger Brücke in die Arnulfstraße. 
Von der Arnulfstraße links in die Seidlstraße bis zum Stiglmaierplatz, rechts in die 
Briennerstraße und geradeaus bis zum Karolinenplatz, vom Kreisverkehr in die 
Max-Joseph-Straße.

Öffentliche Verkehrsmittel

S-Bahn
Linien S1 bis S8 bis Karlsplatz (Stachus), Ausgang Prielmayerstraße (Justizpalast). 

U-Bahn 
U1 und U2 bis Hauptbahnhof. Weiter mit den S-Bahnen bis Karlsplatz oder 
zu Fuß gehen. U3, U4, U5 und U6 bis Odeonsplatz. 

Straßenbahn
Die Linien 17, 18, 20, 21 bis Karlsplatz (Stachus) oder bis Hauptbahnhof. 
Linie 19 bis Lenbachplatz. Linie 27 bis Ottostraße.

Haus der 
Bayerischen
Wirtschaft



TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Nicht-börsennotierte Gesellschaften im Sinne des § 121 Abs. 3 AktG 
i.V.m. § 3 Abs. 2 AktG sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von 
Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und 
der Tagesordnung sowie der untenstehenden Adressen verpflichtet. 

Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um unseren Aktionären die 
Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die 
Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-
rechts sind gemäß § 16 Abs. 1 der Satzung diejenigen Aktionäre berech-
tigt, die der Gesellschaft ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Haupt-
versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nach Maßgabe von  
§ 16 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft nachgewiesen haben. Als Nach-
weis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts ist ein in Textform erstellter Nachweis des 
Anteilsbesitzes eines zur Verwahrung von Wertpapieren zugelassenen 
Instituts erforderlich und ausreichend; der Nachweis muss in deutscher 
oder englischer Sprache verfasst sein. Der Nachweis hat sich auf den Be-
ginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. auf den Beginn des  
28. Mai 2018, 0.00 Uhr, zu beziehen. Der Nachweis muss der Gesell-
schaft bis zum Ablauf des 11. Juni 2018 (24.00 Uhr) unter folgender 
Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zugehen:

GIEAG Immobilien AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 633
E-Mail: anmeldung@better-orange.de

Stimmrechtsvertretung

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch 
einen Bevollmächtigten, z. B. durch die depotführende Bank, eine Aktio-
närsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl, ausüben lassen. 
Auch im Fall einer Bevollmächtigung ist ein fristgerechter Nachweis der 
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus-
übung des Stimmrechts erforderlich.

Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung bevoll-
mächtigt wird, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der 
Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform 
(§ 126 b BGB).

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Berichts 
des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2017

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für 
das Geschäftsjahr 2017

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn 
der GIEAG Immobilien AG zum 31. Dezember 2017 in Höhe von  
EUR 3.626.002,48

 a)  einen Betrag von EUR 1.495.818,00 zur Zahlung einer Dividende 
von EUR 0,36 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden 
und

 b)  den verbleibenden Betrag von EUR 2.130.184,48 auf neue Rech-
nung vorzutragen.

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz (AktG) ist der Anspruch auf 
die Dividende am dritten auf die Hauptversammlung folgenden Ge-
schäftstag, d.h. am 21. Juni 2018, fällig.

Der vorstehende Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt, dass 
die Gesellschaft im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 
44.950 Stück eigene Aktien hält, die nicht dividendenberechtigt sind. 
Bis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl der dividendenbe-
rechtigten Stückaktien verändern. In diesem Fall wird der Hauptver-
sammlung ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvor-
schlag unterbreitet werden, der unverändert eine Ausschüttung von 
EUR 0,36 je dividendenberechtigter Stückaktie vorsieht.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vor-
standes für das Geschäftsjahr 2017

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vor-
standes für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Auf-
sichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Auf-
sichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die LKC TREUBEG mbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, Grünwald, zum Abschlussprüfer für das Geschäfts-
jahr 2018 zu wählen.

Die Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine 
der in § 135 AktG gleichgestellte Institution oder Person mit der Stimm-
rechtsausübung bevollmächtigen wollen, weisen wir darauf hin, dass in 
diesen Fällen die zu bevollmächtigende Institution oder Person mögli-
cherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangt, weil diese ge-
mäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten muss. Wir bitten 
daher die Aktionäre, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden 
über die Form der Vollmacht abzustimmen.

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden 
kann, befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den Ak-
tionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmel-
dung zugeschickt wird. Dieses steht auch unter www.gieag.de/deutsch/
investoren/publikationen/ zum Herunterladen zur Verfügung.

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptversamm-
lung durch den Bevollmächtigten am Versammlungsort erbracht wer-
den. Ferner kann der Nachweis der Bevollmächtigung der Gesellschaft 
an die nachstehende Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse 
übermittelt werden:

GIEAG Immobilien AG 
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 655
E-Mail: gieag@better-orange.de 

Als Service bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft 
benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter mit der Stimm-
rechtsausübung zu bevollmächtigen. Auch im Fall einer Bevollmäch-
tigung der Stimmrechtsvertreter ist ein fristgerechter Nachweis der 
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus-
übung des Stimmrechts erforderlich. Soweit die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen die-
sen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt 
werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß ab-
zustimmen. Ihnen steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein eige-
ner Ermessensspielraum zu. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen 
Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Frage-
rechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. 

Ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft verwendet werden kann, erhalten die 
Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte, welche nach der oben be-
schriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird, und 
steht auch unter www.gieag.de/deutsch/investoren/publikationen/ zum 
Herunterladen zur Verfügung.


